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Nächstes Amtsblatt 

Der nächste Rietschener 

Anzeiger erscheint am 

Montag, dem 2. Oktober. 

Anzeigenschluss ist der  

5. September 2023. An-

zeigen, die zu einem spä-

teren Zeitpunkt einge-

hen, können nicht mehr 

bearbeitet werden. 

 

www.rietschen-online.de 

Liebe Leserinnen und Leser, 
unser Anzeiger ist keine 

Tageszeitung. Er muss einen 

Monat im Voraus geschrie-

ben werden, um den Druck 

und die Verteilung zu orga-

nisieren. Darum kann er 

nicht auf die aktuellen Er-

eignisse eingehen. Mir ist es 

aber für die heutige Ausga-

be wichtig, mich als Bürger-

meister aus aktuellem An-

lass bei den Kameradinnen 

und Kameraden der Freiwil-

ligen Feuerwehr zu bedan-

ken. Gerade die Zeit Juli/

August war für euch eine 

besondere Herausforde-

rung. Es gab viele Ereignis-

se, die euren Einsatz not-

wendig gemacht haben. Der 

Brand eines Wohnhauses im  

Daubitzer Weg in Rietschen  

am 13. Juli, war aufgrund 

der Schwere der Lage ein 

besonderer Einsatz. In der 

Nacht gegen 23:50 Uhr sind 

70 Einsatzkräfte innerhalb 

kürzester Zeit vor Ort gewe-

sen. Die Zusammenarbeit 

der Ortsfeuerwehren, die 

Kooperation mit den umlie-

genden Wehren und dem 

Kreisbrandmeister hat vor-

bildlich funktioniert. Auch 

die Mitwirkung des 

Rettungsdienstes und der 

Polizei war vorbildlich. Ein 

herzlicher Dank gilt auch 

den Anliegern, welche die 

Rettungs- und Einsatzkräfte 

in der Nacht mit Getränken 

und Essen versorgt haben. 

Trotz des gut verlaufenden 

Rettungseinsatzes konnte 

eine Person nur tot gebor-

gen werden. Den Angehöri-

gen spreche ich mein Bei-

leid aus.  
 

In unserer Gemeindegibt es 

auch freudige Ereignisse. 

Dazu zähle ich die Aufnah-

me unserer 21 neuen Schü-

lerinnen und Schüler in die 

Grundschule. Die Freie 

Schule hat ein besonders 

freudiges Ereignis mit der 

erstmaligen Aufnahme von 

Schülerinnen und Schülern, 

die in Rietschen das Abitur 

ablegen können, zu ver-

zeichnen. Ich bedanke mich 

bei allen Mitwirkenden, die 

diesen wichtigen Erfolg 

möglich gemacht haben. 

Auch allen anderen Kindern 

und Jugendlichen, wünsche 

ich viel Erfolg für das neue 

Schul- oder Ausbildungs-

jahr.  

 

Herzliche Grüße 

Ihr Bürgermeister 
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Beschlüsse des Gemeinderates  
der Gemeinde Rietschen 
Öffentliche Sitzung vom 31.07.2023 

Beschluss-Nr. 42/2023:  Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen stellt in seiner öffentlichen Sitzung am 

31.07.2023 das Ausscheiden von Herrn Patrick Schmidt als 

Gemeinderat der Gemeinde Rietschen mit sofortiger Wir-

kung fest. 

Begründung:  

Patrick Schmidt teilte der Gemeinde mit, dass er seinen 

Hauptwohnsitz in eine andere Gemeinde verlegt hat. Da-

durch verlor er die Wählbarkeit als Gemeinderat der Ge-

meinde Rietschen. Er scheidet aus dem Gemeinderat aus. 

Der Gemeinderat hat das Ausscheiden durch Beschluss un-

verzüglich festzustellen.  

Als Ersatzperson rückt Herr Bernhard Karasch für die lau-

fende Wahlperiode nach. Er hat nach Patrick Schmidt 

(ehemals Schultze) die meisten Stimmen auf der Liste der 

CDU auf sich vereinen können. 

Beschluss-Nr. 43/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen stellt in seiner öffentlichen Sitzung am 

31.07.2023 das Ausscheiden von Frau Linda Noack als Ge-

meinderat der Gemeinde Rietschen mit sofortiger Wirkung 

fest. 

Begründung:  

Linda Noack hat ihren Hauptwohnsitz in eine andere Ge-

meinde verlegt. Dadurch verliert sie ihre Wählbarkeit als 

Gemeinderätin der Gemeinde Rietschen. Sie scheidet aus 

dem Gemeinderat aus. Der Gemeinderat hat das Ausschei-

den unverzüglich durch Beschluss festzustellen.  

Als Ersatzperson rückt Herr Matthias Miethe für die laufen-

de Wahlperiode nach. Er hat die nächst meisten Stimmen 

auf der Liste der WiR auf sich vereinen können. 

Beschluss-Nr. 44/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen stellt in seiner Sitzung am 31.07.2023 fest, dass 

nach § 32 SächsGemO bei Herrn Bernhard Karasch und 

Herrn Matthias Miethe als nachrückende Gemeinderäte 

keine Hinderungsgründe zur Ausübung ihres Ehrenamtes 

vorliegen. 

Begründung:  

Für das Amt des Gemeinderates gibt es nach der Sächsi-

schen Gemeindeordnung einige Hinderungsgründe. Der 

Gemeinderat hat festzustellen, dass diese nicht vorliegen. 

 

Gemeinderäte können nicht sein 

1. der Bürgermeister, die Beigeordneten und die übrigen 

Beamten, ausgenommen die Ehrenbeamten und Ruhe-

standsbeamten sowie die Arbeitnehmer der Gemeinde, 

2. die Beamten und leitenden Arbeitnehmer einer juristi-

schen Person des öffentlichen oder privaten Rechts, in der 

die Gemeinde einen maßgeblichen Einfluss ausübt, 

3. die Beamten und Arbeitnehmer eines Verwaltungsver-

bandes, dessen Mitglied die Gemeinde ist, 

4. die Beamten und Arbeitnehmer der erfüllenden Gemein-

de einer Verwaltungsgemeinschaft, an der die Gemeinde 

beteiligt ist, 

5. die leitenden Beamten und Arbeitnehmer sowie die mit 

Angelegenheiten der Rechtsaufsicht befassten Beamten 

und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichtsbehörden, 

6. die mit Angelegenheiten der überörtlichen Prüfung be-

fassten Beamten und Arbeitnehmer der staatlichen Rech-

nungsprüfungsämter und des Sächsischen Rechnungshofes. 

Für Herrn Bernhard Karasch und Herrn Matthias Miethe 

liegt kein derartiger Hinderungsgrund vor.  

Beschluss-Nr. 45/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 31. Juli 2023 den 

Abbruch des ehemaligen Wohnhauses und Lohnbüro VEB 

Feuerfestwerke Wetro bei Zusage der Fördermittel im Jahr 

2023 durchzuführen. Die Maßnahme wird als außer-

planmäßige Ausgabe auf der Haushaltsstelle 

11.13.02.12.421100 mit einem Aufwandszuwachs von 

118.350 € und die Finanzierung unter 11.13.02.12.314100 

mit einem zusätzlichen Ertrag von 94.680 € dargestellt, der 

Eigenanteil von 23.680 € wird über Mehreinnahmen finan-

ziert. Der Fördermittelantrag für den Rückbau der ehe-

maligen Lagerhalle VEB Feuerfestwerke Wetro wird zurück-

gezogen.  

Begründung: 

Der Abbruch des ehemaligen Wohnhauses/ Lohnbüro VEB 

Feuerfestwerke Wetro wurde bei der Sächsischen Aufbau-

bank zur Förderung beantragt. Mit Schreiben vom 26. Mai 

2023 stellte die SAB bei Nachreichung von einigen Unterla-

gen die Förderung noch im Jahr 2023 in Aussicht. Die 

Abrisskosten werden mit 118.350 € veranschlagt, bei einer 

80%igen Förderung sind 94.680 € FM zu erwarten, was 

einem Eigenanteil von 23.670 € entspricht. Die Maßnahme 

ist nicht im Haushaltsplan 2023/24 veranschlagt. Da es sich 

um keine Investition handelt, muss der Abriss im 

Ergebnishaushalt verbucht werden. Zur Deckung wird 

vorgeschlagen, auf folgende Mehreinnahmen 

zurückzugreifen: Mehreinnahmen im Verhältnis zur 

Rietschener Anzeiger   Nr. 9/2023   1. September 2023   Amtliche Bekanntmachungen  2



 

 Amtliche Bekanntmachungen Rietschener Anzeiger   Nr. 9/2023         1. September 2023                 3 

Haushaltsplanung aus der Einnahme zur Gemein-

schaftsumlage (von der Gemeinde Kreba-Neudorf) und 

Mehreinnahme aus einem Zuschuss des Arbeitsamtes aus 

Eingliederungszuschüssen für neue Mitarbeiter, Mehrein-

nahmen insgesamt: 25.300 € 

Die Lagerhalle VEB Feuerfestwerke Wetro wurde ebenfalls 

zur Förderung (Aufwand: 156.250 €/ FM: 125.000 €/ Eigen-

mittel: 31.250 €) beantragt. Auch für den Abbruch dieses 

Objektes ist eine Förderung möglich. Jedoch wurden der 

Abbruch des Objektes und die Rekultivierung der Fläche 

auch für den Bebauungsplan-Teicha als Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahme angezeigt. Sollte die Gemeinde die 

Förderung in Anspruch nehmen, werden die Ökopunkte nur 

im Verhältnis des finanziellen Eigenanteils der Gemeinden 

angerechnet. Darum ist eine Finanzierung aus der Förde-

rung zum derzeitigen Zeitpunkt nicht wirtschaftlich für die 

Gemeinde. Das Gebäude bleibt vorerst stehen. 

Beschluss-Nr. 46/2023:  Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 31. Juli 2023 am 

Projekt „Impulsregion Bürgerbus ‚Bürger fahren für Bürger‘ 

als Ergänzungsverkehr zur Verbesserung der Erreichbarkeit 

im ländlichen Raum" teilzunehmen. Die Finanzierung erfolgt 

als außerplanmäßige Ausgabe des Ergebnishaushaltes 2023 

in Höhe von 1.940 € sowie 2024 in Höhe von 3.870 €. Für 

die Jahre 2025 und 2026 wird die notwendige Finanzierung 

des Eigenanteils in der Haushaltssatzung 2024/2025 einge-

stellt.  

Begründung:  

Ziel des Bürgerbus - Projektes ist es, die Lücken im 

Verkehrsnetz in ländlichen Regionen zu schließen. Die 

bestehenden Verkehrsunternehmen können unter 

wirtschaftlich tragbaren Bedingungen die Buslinien nicht 

einrichten und betreiben. Bürgerbusse bieten sich als 

zusätzliche Bedienungsform an. Durch die Förderung des 

Bürgerbus - Projekts werden Erkenntnisse zu der Frage er-

mittelt, ob sich Bürgerbusse als Ergänzung zum Linien-

verkehr bewähren. Diese Erkenntnisse werden auch für 

andere Städte und Gemeinden nutzbar gemacht. Das Pro-

jekt muss bis 31.07.2023 zur Förderung beantragt werden. 

Es sollen sich 7 Gemeinden und der Landkreis Görlitz als 

Kooperationspartner zusammenschließen und nach einer 

Vorbereitungs- und Aufbauphase in den Realbetrieb 

übergehen.  

Beschluss-Nr. 47/2023:  Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 31.07.2023 die 

Vergabe der Planungsleistung „Aufstellung eines Flächen-

nutzungsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft Ri-

etschen“ an das Planungsbüro Richter + Kaup PartG aus 

Görlitz. Die Auftragssumme beträgt 231.077,49 € (brutto). 

Der Auftrag beinhaltet das Grundhonorar + besondere Leis-

tungen. Bei Bedarf wird der Auftrag um die zusätzlichen 

Leistungen in Höhe von 65.998,73 € (brutto) erweitert. Der 

Auftrag wird erst nach Erhalt des Fördermittelbescheides 

ausgelöst. 

Begründung:  

Die Verwaltungsgemeinschaften haben Flächennutzungs-

pläne als vorbereitende Bauleitpläne aufzustellen. Der 

Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gebiet der Verwal-

tungsgemeinschaft (Gemeinde Rietschen und Kreba-

Neudorf) aufzustellen.  

Die Leistungen zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes 

wurden öffentlich europaweit ausgeschrieben. Es sind drei 

Angebote eingegangen. Die Verwaltung hat die Angebote 

geprüft. Das Büro Richter und Kaup aus Görlitz hat das 

wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  

Die Gemeinden Rietschen und Kreba-Neudorf werden 

Fördermittel in Höhe von 50% der notwendigen 

Grundleistungen erhalten. Unter den beiden Gemeinden 

wird der Eigenanteil zu 50% nach der zu beplanenden Ge-

meindefläche und 50% nach den Einwohnern aufgeteilt. 

Schäden an gemeindlichen Gewässern 
II. Ordnung 
Ihnen sind Schäden oder Abflusshindernisse an Gewässern 

II. Ordnung bekannt? Dann melden Sie diese bitte bei der 

Bauverwaltung der Gemeinde Rietschen.  

Die gemeldeten Beschädigungen werden geprüft und pri-

orisiert. Wenn die Verursachung durch einen Dritten erfolg-

te, wird dieser zur Behebung aufgefordert. Ansonsten wird 

die Gemeinde im Rahmen ihrer technischen und finanziel-

len Mittel so zeitnah wie möglich die Defizite selbst oder 

durch eine Fachfirma beseitigen lassen. Dies kann jedoch 

etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten um Ihr 

Verständnis.  

Weißer Schöps, Neugraben und Mühlgraben sind Gewässer 

I. Ordnung. Hierfür ist die Untere Wasserbehörde des Land-

ratsamtes zuständig. 

Ute Thielsch  

Sachbearbeiterin Bauamt 

 

Gemeinderatssitzung  

Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rietschen 
findet am Montag, dem 25.09.2023, um 19:00 Uhr im 
Lausitzer Eck, Rothenburger Str. 2 in 02956 Rietschen statt. 
Die Tagesordnung wird rechtzeitig in den Schaukästen von 
Rietschen, Teicha, Daubitz und Hammerstadt bekannt 
gegeben. 



 

Instandhaltung von Gemeindestraßen 

und Brücken 

Die Gemeinde Rietschen setzt jährlich im Rahmen der ihr 

zur Verfügung stehenden Mittel die Schäden an Ge-

meindestraßen und Brücken in Stand. 

Um eine Übersicht über die vorhandenen Schäden zu 

bekommen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Sind Ihnen 

Schadstellen an Straßen bekannt, dann melden Sie diese 

bitte der Bauverwaltung unter der Telefonnummer 421-22 

(Frau Thielsch). Die gemeldeten Schäden werden geprüft 

und anschließend priorisiert. Wenn die finanziellen Mittel 

nicht ausreichen, kann es sein, dass einige Instandhaltungs-

maßnahmen nicht bzw. nicht innerhalb des nächsten 

Jahres realisiert werden können. 

Die Rothenburger Str., Bautzener Str., Dorfstraße im OT 

Daubitz, Kirchstr., Hammerstädter Str., Landstraße im OT 

Hammerstadt, Boxberger Straße im OT Neuliebel,   

Bautzener Landstraße im OT Altliebel und die B 115 sind 

keine Gemeindestraßen. Die Zuständigkeit für diese 

Straßen liegt beim Landkreis Görlitz und Schäden sollten 

dort angezeigt werden. Sie können aber ebenso der Ge-

meinde gemeldet werden und wir leiten diese Information 

an den Landkreis Görlitz weiter. 

Ute Thielsch 

Sachbearbeiterin Bauamt 

Ende der amtlichen Bekanntmachung  

Die Anmeldung erfolgt in der Grundschule Daubitz 

(Sekretariat, Altbau, Erdgeschoss). 

Erforderliche Unterlagen 

 Geburtsurkunde des Kindes 

 eventuell Vollmacht und Ausweiskopie bei gemein-

samem Sorgerecht 

 Ausweis der Personensorgeberechtigten 
 
Die 1. Elternversammlung findet am Montag, dem 4. Sep-

tember 2023, um 19:00 Uhr in der Schule statt (vor der 

Schulanmeldung). 

 

Freundliche Grüße 

gez. M. Brehmer 

Schulleiterin 

Wochentag Datum Uhrzeit 

Mittwoch 06.09.2023 12:00 Uhr - 15:00 Uhr 

Donnerstag 07.09.2023 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Freitag 08.09.2023 08:00 Uhr - 10:00 Uhr 

Grundschule  
„Gerhart Hauptmann“  
Schulanmeldung für 2024 

Sehr geehrte Eltern unserer neuen Schulanfänger! 

Ihr Kind kommt in unsere Grundschule, wenn es im Zeit-

raum vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 geboren wur-

de und der Wohnsitz in der Gemeinde Rietschen oder der 

Gemeinde Hähnichen ist.  

 

Ausnahmen ergeben sich bei Kindern, die ihren sechsten 

Geburtstag noch bis zum 30. September des Jahres der 

Einschulung haben und die Eltern die Einschulung wün-

schen oder deren vorzeitige Einschulung/Zurückstellung 

vom Schulbesuch genehmigt wurde. 

 

Die Kinder werden von ihren Eltern an der dem Wohnsitz 

zugeordneten Grundschule angemeldet.  

 

Diese Aufgabe muss von beiden Eltern gemeinsam wahrge-

nommen werden, sofern sie das gemeinsame Sorgerecht  

haben. Ist einer der Partner verhindert, muss eine Voll-

macht und eine Ausweiskopie des Abwesenden vorgelegt 

werden. 

Müllsammelaktion in der Gemeinde Rietschen 

Der World Cleanup Day ist eine weltweite Bürgerbe-

wegung gegen die Vermüllung und für mehr Sauberkeit in 

ihrer Stadt/in ihrem Dorf. 

Pfarrer Steffen Kroll und der Bürgermeister  Ralf Brehmer 

möchten mit Ihnen gemeinsam am Samstag, dem 

16.09.2023 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr diese Aktion un-

terstützen. 

Wir treffen uns auf dem Platz vor dem Lausitzer Eck,  

Rothenburger Str. 2 in Rietschen und sammeln im Ge-

meindegebiet Müll ein. 

Um 16:00 Uhr treffen wir uns zum Fototermin und lassen          

   die Aktion gemeinsam bei Kaffee  

     und Tee ausklingen.     

       

                     Seid dabei! 
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Veranstaltungen und Termine 
 

02.09.2023   14:30 Uhr 
75 Jahre FFW Neuliebel und 11. Kinderfest 
FFW Neuliebel / „Am neuen Schöps“ e. V. 
Neuliebel am Dorfteich 
 

03.09.2023   13:00 Uhr 
Volksliedersingen in Walddorf 
Daubitzer Karnevalsverein e. V. 
 
Veranstaltungen finden Sie in dieser Ausgabe und auf den 
Homepages.  

 Gemeinde Rietschen www.rietschen-online.de 

 Erlichthof Rietschen www.erlichthof.de  

 Kulturwerk www.kinokulturwerk.lausitzereck.de 

 

Änderungen vorbehalten, keine Gewähr für Vollständigkeit. 

Anzeigen 

Sport aktuell 

   Ansetzungen der Abteilung Handball  

          des SSV Stahl Rietschen e. V. 

            in der Sporthalle Rietschen 

Datum Tag Zeit Mannschaft Gegner 

09.09. Sa 10:30 D-Jugend 
(weiblich) 

Radeberger SV 

09.09. Sa 12:15 D-Jungend 
(männlich) 

SG Pulsnitz / 
Oberlichtenau 

09.09. Sa 14:00 A-Jugend 
(männlich) 

TBSV Neugersdorf 

09.09. Sa 16:00 Frauen Radeberger SV II 

09.09. Sa 18:15 2. Männer HV Eibau 

10.09. So 12.00 C-Jugend 
(weiblich) 

Radeberger SV 

10.09. So 14:00 C-Jugend 
(männlich) 

Radeberger SV 

10.09. So 16:00 1. Männer Radeberger SV 

16.09. Sa 12:15 D-Jugend 
8weiblich) 

Königswarthaer SV 

16.09. Sa 14:00 B-Jugend 
(männlich) 

SV Stahl Krauschwitz 

16.09. Sa 16:00 Frauen Königswarthaer SV 

16.09. Sa 18:15 1. Männer HSV Dresden II 

17:09. So 11:00 C-Jugend 
(männlich) 

LHV Hoyerswerda 

17:09. So 13:00 A-Jugend 
(weiblich) 

SG Pulsnitz/
Oberlichtenau 
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Neue Praxisbausteine für selbstverwaltete Jugendclubs  

Die Sächsische Jugendstiftung hat gemeinsam mit der Sächsischen 

Landjugend ein Unterstützungsangebot für selbstverwaltete Ju-

gendclubs entwickelt. Im Rahmen des Projekts „DES demokra-

tisch, engagiert und selbstverwaltet“ wurde eine Bedarfsanalyse 

durchgeführt, auf deren Ergebnisse das Angebot reagiert. In drei-

stündigen Praxisbausteinen werden Themen wie Nachwuchsge-

winnung, Teamwork im Club oder der Umgang mit Konflikten 

behandelt. Die vier Praxisbausteine können von den Jugendclubs 

kostenlos und in verschiedenen Formaten gebucht werden.  

 

„Im Rahmen unserer Bedarfsanalyse wurde vor allem deutlich, 

dass das Thema ‚Mitmachen‘ als problematisch erfahren wird. 

Deshalb haben wir die Praxisbausteine ‚Gemeinsam mehr errei-

chen‘ und ‚next generation‘ entwickelt“, sagt Julian Koch-Duschek, 

Projektleiter von DES! „Mit ‚Gemeinsam mehr erreichen‘ reagie-

ren wir auf den häufig geäußerten Frust darüber, dass die viele 

ehrenamtliche Arbeit meist auf zu wenigen Schultern lastet.“ The-

men sind neben der Entstehung von verbindlichem und gutem 

Teamwork auch die Frage, wie Konflikte produktiv in der Gruppe 

gelöst werden können. Koch-Duschek erzählt weiter: „Viele Ju-

gendclubs sind mittlerweile geprägt durch Überalterung. In ‚next 

generation‘ beschäftigen wir uns deshalb mit dem Thema Nach-

wuchsgewinnung und junges Engagement.“ Im Fokus steht die 

Frage, wie neue Mitglieder in den Jugendclub eingebunden wer-

den können. Außerdem geht es um Techniken der Mitgliederwer-

bung.  

 

Andreas Wujanz, Projektmitarbeiter von DES!: „Wir haben festge-

stellt, dass Jugendclubs durchaus mit problematischen Verhalten 

durch Gäste zu kämpfen haben. Das fängt bei respektlosem Ver-

halten an und geht bis zu körperlicher Gewalt. Aus dieser Prob-

lemlage heraus entstand der Praxisbaustein ‚Stress im Club‘.“ 

Dieser gibt Hilfestellungen im Umgang mit solchem Verhalten, 

informiert über den rechtlichen Rahmen in diesen Situationen 

und beschäftigt sich mit Strategien zur Deeskalation. „Häufig sind 

selbstverwaltete Jugendclubs super engagiert, schrecken aber 

davor zurück, sich aktiv dort einzubringen, wo es um ihre eigenen 

Interessen geht. Meist liegt das daran, dass Verwaltungsstruktu-

ren und Entscheidungsprozesse als zu intransparent erfahren wer-

den.“ Um selbstverwalteten Jugendclubs das Know-How in die 

Hand zu geben, sich politisch zu beteiligen, entstand der vierte 

Praxisbaustein „Politische Lobby stärken“.  

 

Die vier Praxisbausteine sind miteinander kombinierbar, stehen 

aber auch für sich allein. „Wir verstehen uns als Impulsgeber. 

Stellen wir aber fest, dass eine langfristige Unterstützung notwen-

dig ist, können wir die Kontakte für eine anschließende Prozessbe-

gleitung vermitteln, etwa durch Kolleg*innen der Sächsischen 

Landjugend“, schließt Andreas Wujanz.  

 
Detaillierte Informationen zu den Praxisbausteinen finden sich 

unter nimm-des.de/veranstaltungen. Hier können auch direkt 

Buchungsanfragen gestellt werden.  

Das Projekt DES! stärkt selbstverwaltete Jugendtreffs im ländli-

chen Raum als Orte demokratischer Bildung und setzt sich für 

mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung jugendlichen Engage-

ments ein. Es wurde von der Sächsischen Jugendstiftung in Ko-

operation mit der Sächsischen Landjugend ins Leben gerufen 

und wird gefördert im Rahmen des Bundesprogramms 

„Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung stellt keine Mei-

nungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für inhaltliche 

Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwor-

tung. 

 

Pressekontakt 

Julian Koch-Duschek 

Mobil: 0157 77441830 

E-Mail: jduschek@saechsische-jugendstiftung.de 

http://www.nimm-des.de/veranstaltungen
mailto:jduschek@saechsische-jugendstiftung.de
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Liebe Senioren der Seniorenclubs in Hammerstadt, Teicha, 

Rietschen und Daubitz, 

 

für den Monat September haben wir folgende Termine: 
 

 am 12.09.23 um 14:00 Uhr im Gewandhaus Daubitz, 
 am 14.09.23 um 14:00 Uhr in der FFW Teicha,  
 am 19.09.23 um 14:00 Uhr in der FFW Rietschen und  
 am 21.09.23 um 14:00 Uhr in der FFW Hammerstadt.  
 

 Eure Marlene, Ilka und Rena 
 

„Man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles 
verstehen.“ 

Marie Curie 
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Der Sozialverband VdK Sachsen e. V. 
  Ortsverband Weißwasser informiert 

Jeden 2. Mittwoch im Monat führt der Sozialverband VdK   

OV Weißwasser seine Sozialberatungssprechstunden  

am Boulevard (mittlere Ebene) durch. 

 

Mitglieder und Interessenten haben die Möglichkeit, sich z.B. zu 

Renten-, und Behindertenrecht, Gesetzliche Kranken-, Pflege-, 

und Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung und Grundsi-

cherung beraten zu lassen. 

Sozialberatung im Monat September 

13.09.2023 

 

    Terminvergabe unter 03576 / 2529986 

oder persönlich zu den Ehrenamtssprechzeiten 

(1. und 3. Donnerstag von 10 – 13 Uhr) 

(2. und 4. Donnerstag von 14 – 17 Uhr) 

außerhalb dieser Zeit 035772/40957 (Frau Reckusch) 

 

Wir freuen uns Sie begrüßen zu können. 

Jedes Jahr im Oktober 

Kraut hobeln und einlegen 

Am Mittwoch, dem 18.10.2023 ab 10.00 Uhr können alle Inte-

ressierten in der Bauernküche im Erlichthof unter Anleitung 

Kraut hobeln und einlegen. 

Das Kraut kann bei uns gekauft, die Gefäße müssen mitge-

bracht werden. 

Wir bitten um Anmeldung bis 12.10.2023 unter Angabe der 

Gefäßgröße. 

 
Tel-Nr. Info Erlichthof 035772 / 40235 

                    I.Meister    035772 / 40626 

Förderverein Erlichthof e.V. 

Herzliche Einladung zum 
Volksliedersingen der „Schlesischen 

Schwälbchen“ nach Walddorf! 
 

Der Männerchor „Die Schlesischen Schwälbchen“ lädt Sie ganz 

herzlich traditionell zum Volksliedersingen am Sonntag, dem 

03.09.2023 um 15:00 Uhr, nach Walddorf ein. Der Gastchor, der 

Männerchor aus Bad Muskau und die „Oberlausitzer Blasmusi-

kanten“ werden das Gelingen abrunden. Mit viel Musik und na-

türlich dem traditionellen Mitsingen mit den Gästen wird es zu 

einer kurzweiligen Veranstaltung. Die Diskothek von Erik Schnelle 

sorgt für den guten Ton.  

Neben Kaffee und Kuchen sind auch weitere Getränke und Spei-

sen im Angebot.  

Auf Ihren Besuch freuen sich der Daubitzer Karnevalsverein e.V. 

und besonders der Daubitzer Männerchor „Die Schlesischen 

Schwälbchen“!  

 

 

Blutspende 

Am 06.09.2023. von 15:00 bis 18:30 Uhr  

in der Freien Oberschule Rietschen,  

Rothenburger Str. 14 a, 02956 Rietschen. 
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„Oppenheimer“ 
Fr. 01.09. & Mi. 06.09.2023 um 19.30 Uhr, FSK 12 

 
„Barbie“ 

Fr. 08.09. & Mi. 13.09.2023 um 19.30 Uhr, FSK 6 
 

"Mavka – Hüterin des Waldes“ 
So. 10.09.2023 um 15.00 Uhr, FSK 6 

 
"Indiana Jones und das Rad des Schicksals" 

Fr. 15.09. & Mi. 20.09.2023 um 19.30 Uhr, FSK 12 
 

"Rehragout - Rendezvous" 
Fr. 22.09. & Mi. 27.09.2023 um 19.30 Uhr, FSK 12 

 
"Miraculous – Lady Bug & Cat Noir" 
So. 24.09.2023 um 15.00 Uhr, FSK 0 

 
"Sophia, der Tod und Ich" 

Fr. 29.09. & Mi. 04.10.2023 um 19.30 Uhr, FSK 12 
          

Kino-Café Rietschen e.V. *Rothenburger Straße 2 * 02956 Rietschen 

*kinoverein-rietschen@gmx.de 
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